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5. Beschluss vom [...] zur Änderung des Beschlusses über Aktivitäten in der gebauten und natürlichen Umwelt, des
Beschlusses über Bauwerke in der gebauten und natürlichen Umwelt usw. (Sammelbeschluss gemäß dem Umweltgesetz,
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Infrastruktur- und Wasserwirtschaftsgesetz, Umwelt 2025)

6. Der Sammelbeschluss sieht technische Änderungen (Korrektur von Auslassungen) und politisch neutrale Änderungen
in umweltbezogenen Regelungen im Zusammenhang mit dem Umweltgesetz vor, die Aspekte wie Luft, Lärm und externe
Sicherheit betreffen.

7.

8. Der Sammelbeschluss gemäß dem Umweltgesetz, Infrastruktur- und Wasserwirtschaftsgesetz, Umwelt 2025 enthält
Änderungen des Beschlusses über Aktivitäten in der gebauten und natürlichen Umwelt (Besluit activiteiten leefomgeving,
im Folgenden „Bal“), des Beschlusses über Bauwerke in der gebauten und natürlichen Umwelt (Besluit bouwwerken
leefomgeving, im Folgenden „Bbl“), die Beschlusses über die Qualität der gebauten und natürlichen Umwelt (Besluit
kwaliteit leefomgeving; im Folgenden „Bkl“), das des Umweltbeschlusses (Omgevingsbesluit; im Folgenden „Ob“), das
Astbestentsorgungsbeschlusses 2005 (Asbestverwijderingsbesluit), des Beschlusses über administrative Bestimmungen
für den Straßenverkehr (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), des Beschlusses über die regionalen
Zuständigkeitsbereiche des Katastrophenschutzes (Besluit veiligheidsregio’s; im Folgenden „Bvr“) und des Beschlusses
über Deponien und Deponierungsverbote für Abfälle (Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen). Der
Sammelbeschluss enthält sowohl politische Änderungen von untergeordneter Bedeutung als auch technische
Änderungen. Diese Änderungen beziehen sich alle auf den Schutz der Umwelt und der physischen gebauten und
natürlichen Umwelt.

Die folgenden Änderungen beziehen sich auf den Bal und können technische Vorschriften enthalten, die notifiziert
werden müssen:
- Artikel I, Teile T und U [Artikel 4.127 des Bal];
- Artikel I, Teil V [Artikel 4.129 des Bal];
- Artikel I, Teil W [Artikel 4.130 des Bal];
- Artikel I, Teil X [Artikel 4.131 des Bal];
- Artikel I, Teil Y [Artikel 4.132 des Bal];
- Artikel I, Teil Z [Artikel 4.313 des Bal];
- Artikel I, Teil AH [Artikel 4.1069 des Bal].

- Die Änderung von „Kraftfahrzeugen“ („motorvoertuigen“) zu „motorisierte Fahrzeugen“ (gemotoriseerde voertuigen) im
Wortlaut der Vorschriften.
Diese Änderung ist in folgenden Bestimmungen enthalten:
Artikel I, Teile K [Artikel 3.152], L [Artikel 3.185], M [Artikel 3.186], AD [Artikel 4.365], AE [Artikel 4.366], AF
[Artikel 4.518, 4.520, 4.573, 4.576, 4.577, 4.587, 4.588, 4.590, 4.1063 und 4.1064], AV Absätze 2 und 3, [Anlage I, Teil A,
zum Bal] und AX [Anlage IVa, Teil A, Absatz a, zum Bal];

- Artikel I, Teil AC [Artikel 4.320 des Bal].

Die Änderungen betreffen alle Artikel aus dem Bal. In Artikel 1.3 des Bal ist eine Bestimmung über die gegenseitige
Anerkennung enthalten.

9. Die Artikel 4.127, 4.129, 4.130, 4.131 und 4.132a enthalten mögliche technische Vorschriften über die Messung von
Emissionen, deren Häufigkeit und Dauer. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um eine Klarstellung des Mess- und
Überwachungsregimes für diese Stoffe. Diese Maßnahmen tragen zum Umweltschutz bei und sind notwendig für eine
gute Messung und Überwachung. Artikel 4.313 enthält mögliche technische Vorschriften über die anzuwendenden
Techniken beim Brechen von Schutt, und eine effiziente Staubbekämpfung wird vorgeschrieben; Artikel 4.1069 enthält
mögliche technische Vorschriften beim Be- und Entladen von staubempfindlichen Gütern. Beide Artikel sind im Interesse
des Umweltschutzes erforderlich und geeignet, dieses Interesse zu schützen; sie gehen nicht weiter als notwendig.
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Für sämtliche Änderungen gilt, dass es sich um Änderungen mit möglicherweise technischen Anforderungen handelt, die
aufgrund des Schutzes der physischen gebauten und natürlichen Umwelt sowie zur Gewährleistung der Sicherheit und
Gesundheit notwendig sind. Die Bestimmungen gelten unterschiedslos für alle Unternehmen; sie differenzieren nicht
zwischen nationalen und ausländischen Waren und Dienstleistungen. Die Bestimmungen sind unterschiedslos und daher
nicht diskriminierend. Die Bestimmungen sind verhältnismäßig.

10. Nummern oder Titel der Grundlagentexte: Es liegen keine Grundlagentexte vor.

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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